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Verleitung einer materiellen Sünde, und zwar iſt eS eine ereSünde, (ſiehe auch eu  E Reichs⸗Strafgeſetzbu 160), wenn
ern Angeklagter einen Zeugen, der den Thatbeſtand unrichtig aufgefaßthat, auffordert, 3u Gunſten de Angeklagten gerichtlich nr de

Matriculirung delegirter Trauungen
und Aufbewahrung der Trauungs⸗Documente.

Von Domcapitular Dr Joſe ́mersky n mu
Wenn eine Ehe in einem Seelſorgsbezirke de Inlandes, dem

keine der verlobten Perſonen angehört, geſchloſſen werden ſoll,) ſoordnet die ſtaatliche Ehegeſetzgebung V  „ daß dieſelbe M zweiPfarren regiſtrirt werde Denn die 22 81 und 82 des allgem.bürgerl Geſetzbuches lauten alſo
„I 81 Oll die Ehe einem dritten Orte, dem keine der

pverlobten erſonen eingepfarrt iſt, geſchloſſen werden, o mu der
ordentliche Seelſorger glei bei der Ausfertigung der Urkunde,wodurch er einen anderen 3u ſeinem Stellvertreter benennt, dieſenUmſtand mit Benennung des Ttes, und vor welchem Seelſorgerdie Ehe geſchloſſen werden ſoll, in das Trauungsbuch ſeiner Pfarreeintragen.“

795 82 Der Seelſorger des O  rtes, wo die Ehe geſchloſſen wird,muß die geſchehene A  ießung der he In das Trauungsbuch ſeinerPfarre mit dem Beiſatze, von welchem Pfarrer bu Zum Stellvertreter
ernannt worden, ebenfalls eintragen, und die Abſchließung der Ehedem Pfarrer, welchem berechtigt worden iſt, binnen achtagen anzeigen.“

Um die kirchlichen Vorſchriften mit den Beſtimmungen des
bürgerlichen Ehegeſetzes Iu Einklang zu bringen, erſcheint auch MN
der Anwei ſung für die geiſtlichen Gerichte Oeſterrei

8und zwar im 77 derſelben die folgende Verfügung:„Ermächtiget der Pfarrer einen Prieſter, die Brautleute an
einem Orte, wo Keines von Beiden einen Wohnſitz hat, 3u trauen,ſo ſoll dieß un dem Trauungsbuche ſeiner Pfarre anmerken. Der
Pfarrer des Ttes, wo die Eheſchließung vor ſich geht, hat dieſelbeauf die oben nämli im der Anweiſ.) angedeutete Weiſe m
das Trauungsbuch ſeiner Pfarre eigenhändig einzutragen und bei
zufügen, von welchem Pfarrer die Ermächtigung ausgegangen ſeiDieſer Letztere ird die ſchehene Vornahme der Trauung, von

So kommt * VV mu hin und wieder vor, daß Brautperſonen,die m zwei verſchiedenen ſtädtiſchen Pfarrbezirken wohnen, mn der Wallfahrtskirche auf em
werden wün 2581 Berge, bei welcher auch eine Pfarre beſteht, etraut



welcher binnen acht Tagen mn Kenntniß etzen iſt, gleichfa
In ſeinem Trauungsbuche anmerken.“

Aus dieſen geſetzlichen Beſtimmungen ergibt ſich daß der zur
Trauung berechtigte Pfarrer zur Eintragung der geſchehenen Ehe
ſchließung In das Trauungsbuch immer verpflichtet iſt, au dann,
enn einen rieſter ermächtiget, die Brautleute einem anderen
Tte zu trauen; eil der Nachweis der geſchehenen Eheſ

ießung In
ſpäterer Zeit leichter erlangen ſein wird, wenn die einem
ritten Tte vollzogene Trauung auch mN dem Trauungsbuche des
Wohnſitzes der rau oder des Bräutigams) eingeſchrieben wird
ber un das Trauungsbuch der Pfarre, In deren Bezirke die delegirte
Copulation ſtattfindet, muß die Eintragung ebenſa geſchehen

Es räg ſich nun, wie bei der Regiſtrirung einer und derſelben
Eheſchließung In zwei verſchiedenen Pfarreien die Seelſorger vorzu⸗
gehen haben Die angeführten Geſetzesſtellen kennzeichnen wohl
hinlänglich den hiebei einzuhaltenden Vorgang; gleichwohl mag zur
näheren Erläuterung hier ſtehen, vas achmann Mn ſeinem ehrbuch
des Kirchenrechtes, Wien 1851, II Bd., Hälfte, 449 ſagt

„Da die Ubriken, nach welchen das Trauungsbuch un Oeſter
reich eführt werden muß, auf die Eintragung der ereits ge⸗
*39..—I chlof enen Ehe berechnet ſind, nöchte wohl die anbezogene Vor
ſchri

7— beſten befolgt werden, gleich In der rſten Rubrik
des Trauungsbuches, In welcher die Zeit der Eheabſchließung vor
ömmt, der Ta  9 der ausgeſtellten 0  ma mit der Angabe, wo
und vor welchem Seelſorger die Ehe abgeſchloſſen verden ſoll, ein-
etragen, die übrigen Rubriken, als wäre die Ehe chon abgeſchloſſen,
ausgefüllt werden, die Rubrik der Beiſtände aber einſtweilen leer
gelaſſen wird Denn „der Seelſorger des rtes, wo die Ehe ein⸗
gegangen wird, muß die geſchehene Abſchließung der Ehe In das
Trauungsbuch ſeiner Pfarre nit dem Beiſatze, von welchem Pfarrer
EU um Stellvertreter ernann worden, Ebenſa eintragen und die
Abſchließung der Ehe dem Pfarrer, von welchem EL berechtigt worden
iſt, binnen acht Tagen anzeigen.“ ſt dieſe Nachricht gekommen,
dann mag der erſte Pfarrer mit Berufung auf dieſes Document,
das übrigens Iim Pfarrarchive 3u hinterlegen iſt, die geſchehene
x˖

ießung, ohne ſich eine Rubrikl zu binden, IN EXtens0 Uunter
der obigen anticipirten Eintragung anſetzen und die bei der Trauung

geweſenen Beiſtände o angeben, daß die pätere Eintragung
erſichtlich iſt ES ird aber auch nicht efehlt ſein, wenn die
erhaltenen Angaben (gut viellei mit anderer Schrift bder Tinte)in die entſprechenden Ubriten aufnimmt und auf die erhaltene
Nachricht In der Anmerkung verweiſet.“

Das Wiener Diöceſanblatt vom
51 die folgende dießbezügliche Anleitung:

1869 enthã auf



„Zweckmäßig erſcheint ES, daß der delegirende Pfarrer, ſobald
alle Verkündſcheine un Händen hat, in ein Trauungsbuch mit

Leerlaſſung der Rubriken „Copulans,“ „Trauungstag“ und „Bei⸗
ſtände, Unter Andeutung der Delegation n der Rubrik alle aten
einſchreibt, wie CS ſchehen müßte, wenn ſelbſt die Trauung
vorzunehmen 0 und eine wortgetreue Abſchri dieſer Eintragungder Delegations⸗Urkunde beilegt, In welcher die Brautleute mit den
aten, E In den Trauungsſchein gehören, mit dem Beifügen
anzuführen ſind, daß ſie ſich mit Allen Erforderniſſen einer
giltigen und erlaubten Eheſchließung ausgewieſen haben. Der Er
mächtigung zur Trauung iſt die Anforderung anzufügen, daß der
trauende Pfarrer die vorerwähnte Abſchrift gehörig ausfülle, be⸗
ziehungsweiſe von den Trauungszeugen ausfüllen und den M
dieſer eiſe vervollſtändigten Matrik⸗Bogen binnen acht Tagen demdelegirenden Pfarrer zurückmittle. Nach Einlangung dieſes Bogensſind ſelbſtverſtändlich die leergebliebenen Rubriken des rauungs⸗U  E und des Duplicates esſelben inter Hinweiſung auf den
erwähnten ogen auszufüllen.“

Die vorſtehende Anleitung hat Gaßner n ſein andbuch der
aſtoral, Salzburg 1869, II Bd., Abth., 1558 aufgenommen.

iewoh die oben angeführten Geſetzesſtellen ſich ziemlichſtändli darüber verbreiten, und Ute die im Delegationswegeerfolgenden Trauungen matriculiren ſind, ſo haben ſie ſich den
noch Iim Verlaufe der Zeit als mank erwieſen. Namentlich ließen
ſie zwei Fragen ungelöst, nämlich:

Welcher Seelſorger ſoll die Im Delegationswege vollzogeneTrauung mit fortlaufender Reihezahl E eine Matrik ein⸗
tragen? und welcher Seelſorger ſoll In dieſem Falle die Trau

U M U te zur Aufbewahrung übernehmen
Die Er dieſer Fragen iſt mMN neueſter Zeit von competenter

Seite beantwortet worden; hinſichtlich de zwei en iſt dieß bis jetztni geſchehen
.V Laut Erlaß des hohen Miniſteriums des Innern

Jänner 1881, 3 10211, „ſin die Matrikfälle alljährlich ſonumeriren, daß In den Matrikbüchern E Beginne des
Jahres mit der Zahl begonnen wird.“ In dem Falle, al
die kirchliche Function der Copulation an Pfarrlingen
iariſch von einem anderen als dem zuſtändigen Seelſorger vor
genommen wird, hat den Aet der Eheſchließung ſowohl der delegirende
N der delegirte Seelſorger In ſeine Trauungsmatrik einzutragen.Dieſe Doppel⸗Matriculirung wäre gewiß eine Unzuläſſige, ſie
auch eine Doppel⸗Zählung einer und derſelben Eheſchließung In den
Ausweiſen ber Volksbewegung verurſachen möchte. ESs entſtan dem
nach die Frage, N welcher farre eine delegirte Trauung 3u
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zählen ſei Dieß äng ſelbſtverſtändlich davon ab, M wel em
Trauungsbuche die delegirte Trauung mit fortlaufender Reihezahl
numerirt wird

Es ſind aher un Zeit „Zweifel aufgetaucht und beim
Miniſterium für Cultus und Unterricht Aufklärungen arüber

angeſucht worden, von welchem Seelſorger bei QWII Delegationswege
vorgenommenen Trauungen die Eheſchließung mit Reihezahl
matriculiren und demnach der Trauungsſchein auszu ſtellen
ſei? Im Hinblick auf das erhobene praktiſche Bedürfniß einer be
ſtimmten ſchnur n dieſen Beziehungen ud die Abhilfe erheiſchende
Gefahr von unzuläſſigen Doppel⸗Matriculirungen hat ſich das
Miniſterium des Innern Im Einvernehmen mit dem Mini  —
ſterium für Cultus und Unterricht eſtimm gefunden mit dem
rlaſſe vom Auguſt 1882, 1881½ Folgendes
anzuordnen.

Bei Matriculirung von Eheſchließungen die Im Delegations⸗
wege in einem ritten Seelſorgeſprengel, welchem keiner der beiden
Brautleute angehör ſtattfinden, aben auch die Seelſorger einen
ähnlichen Vorgang beobachten, wie ſolcher Im 180⁷ der Mini⸗
ſterial⸗Verordnung vom Uli 1868, R  G  —  Bl Nr 80, un (Cber⸗

Eseinſtimmung mit den beſtehenden Geſetzer vorgezeichnet wurde
iſt daher eine Eheſchließung um Trauungsbuche der dele
girten Seelſorge mit fortlaufender Reihezahl unter Be
ziehung de Delegationsſchreibens des ordentlichen Seelſorgers ud
Angabe dieſes letzteren einzutragen ud dem delegirenden Seelſorger

NTEIEIN

Vide Quartalſchrift 1883 238 und 489 Dieſer und
der darauf folgende 2 jener Miniſterial-Verordnung betreffen die Matri  —  —
culirung der Notheivilehe, und auten alſo „Wenn die Ehe⸗
ſchließung Im Delegationswege erfolgt, iſt dies inter Beziehung auf das
Delegationsſchreiben der competenten ehörde und Angabe der letzteren in
dem Eheregiſter der delegirten Behörde bei der dort eingetragenen Eheſchließung
erſichtlich 3 machen und der delegirenden Behörde binnen acht Tagen anzuzeigen.
Die competente ehörde dagegen hat gleich bei Ausfertigung des Schreibens,
vodurch ſie erne andere ehörde elegirt, ieſen Umſtand mit Benennung der
delegirten Behörde fortlaufend, jedoch ohne eine eihenzahl, in ihr Eheregiſter
einzutragen, und obald ihr die vorgeſchriebene Anzeige der geſchehenen Ab.
ſchließung der Ehe von der iezu delegirten ehör zugeht, 1eſe Thatſache der
geſchehenen Eintragung beizufügen.“

„Jener Seelſorger, velcher von den Brautleuten um die Entgegen⸗
nahme der feierlichen Erklärung der Einwilligung zur Ehe angegangen vorden

hat auf Grund des ihm nach Art. II, 89 de Geſetzes Mai 1868
Nr überſandten Amtszeugniſſes in das ihm von der Staatsgewalt

zur ührung übertragene Eheregiſter (Trauungsbuch, Trauungs matrike) die vor
der weltlichen Behörde geſchloſſene Ehe al olche Uunter fortlaufender Zahl
einzutragen, die Rubriken des Regiſters gehörig auszufüllen und in der An  —
merkung ſowo auf das Amtszeugniß ezug 3 nehmen, als auch jene Amts⸗
erſonen, vor welchen die Ehe geſchlo
arakter anzuführen.“

ſſen erden iſt, mit Namen und Dienſt⸗
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binnen acht Tagen anzuzeigen. Der ordentliche Seelſorgerdagegen hat gleich bei Ausfertigung des Schreibens, wodurch einen
anderen Seelſorger delegirt, dieſen Umſtand Inter Benennung des
delegirten Seelſorgers for  Ufend, jedoch ohne Reihezahl n ſein
Trauungsbu einzutragen, und ſobald ihm die vorgeſchriebene Anzeigeder geſchehenen Abſchließung der Ehe von dem hiezu delegirten Seel
ſorger zugeht, dieſe Thatſache der geſchehenen Eintragung beizufügen.“

Erlaſſe de. Miniſteriums des Innern vom
Auguſt 1886, 7194,„,0 welcher Weiſungen darüber enthält,wie ſich bei der Matriculirung 3u benehmen ſei, wenn die 55

Function der Trauung, der Quſe und des Begräbniſſes II.
lingen ſubſidiariſch ern anderer als der zuſtändige Seelſorger
vornimmt, ird bezüglich der Eheſchließungen blos die obigen
Weiſungen vom Auguſt 1882 In Betreff der im Delegationswege
erfolgenden Trauungen und an die eiſungen October 1882,

10.831,3 Iun Betreff der, einer ereits vor der weltlichen Be
hörde bder vor dem Seelſorger de anderen Brauttheiles ſtattgehabten
Trauung nachfolgenden kirchlichen Acte erinnert.

Delegirte Trauungen ſind demnach blos Im Trauungsbucheder delegirten Seelſorge mit fortlaufender Reihezahl
numeriren und In der Tabelle ber Volksbewegung zu zählen.

Den Trauungsſchein ber eine delegirte Trauung hat laut
der Eingangsworte des obangeführten Miniſterial⸗Erlaſſes vom

Auguſt 1882 der delegirte Seelſorger auszuſtellen, weil er die
vorgenommene Trauung mit Reihezahl matrieuliren hat Noch
klarer geh leg hervor aus dem oberwähnten Erlaſſe des Mini⸗
ſteriums des Innern Auguſt 1886, worin In Betreff der
Oppelt matriculirten Geburtsfälle geſagt ird „Beſcheini⸗

Vide Quartalſchrift 1887, 20 Der Erlaß des Miniſt.
Innern (t 1882, „ ſagt diesbezüglich: „Wird die vor der

weltlichen Behörde geſchloſſene 9e von einem Seelſorger nachträglich eingeſegnet,
in deſſen Ehematrik dieſelbe gemäß der orſchrift des 2 der Miniſterial⸗
Verordnung Uli 1868 G.⸗Blͤ. Nr ereits eingetragen vorkommt,
ſo kann die der geſchehenen nachträglichen Einſegnung nur dieſer
Eintragung beigefügt werden.“

Hinſichtlich des Vorganges bei der Matriculirung gemiſchter Ehen,namentlich In jenen ällen, un velchen die Brautleute die V Einſegnung
threr vor dem Seelſorger des einen der Brautleute geſchloſſenen Ehe bei em
Seelſorger des nderen Theiles erwirkten, ordnet der Cit. Erl Min. Innern

Oet. 1882 0 daß jener Seelſorger die Eheſt

ießung m Trauungsbuche
m 11 fo rtla En Eezahl 3 matriculiren hat, welcher zuerſt die feier⸗
iche Erklärung der heeinwilligung des Paares entgegennimmt. Der pätere Aet
vor dem Seelſorger des anderen Theiles ann nur ohne fortlaufende
Reihezahl um raubuche eingetragen werden, und iſt dabei Unter Anführung
des bezüglichen Tages und Seelſorgers erſichtlich 3u machen, ann und bereits

das Paar die feierliche Erklärung der Einwilligung zur Ehe abgegeben hat
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guüungen an Parteien ber Geburtsfälle dürfen nun aus
derjenigen Matrik, un welcher gemã der obigen Anordnung die
Eintragung mit Reihezahl ſtattfindet, vorgenommen werden.“

VII Von welchem eelſorger ſind die rauungs⸗
Documente in Aufbewahrung übernehmen, die
Trauung im Delegationswege erfolgt iſt?

Dieſe rage iſt durch are Oſitive Beſtimmungen gerege
für den Fall, als die Brautleute oder doch Ein Brauttheil der

militärgeiſtlichen Jurisdiction angehört; hingegen beſteht eine
ſtaatliche Beſtimmung ni II für den Fall, al beide

Nupturienten der civilgeiſtlichen Jurisdiction Unterſtehen.
Von welchem Seelſorger die Trauungs⸗Documente In Auf

bewahrung übernehmen eien, die Trauung in olge einer
Delegation vor einem Seelſorger ſtattfindet, deſſen Jurisdiction
weder der Bräutigam noch die rau In ordentlicher Weiſe angehört,
beſtimmt für den Fall, als die Brautleute der militärgeiſt⸗
1  en Jurisdiction angehören, der un des der Circular—
Verordnung des Reichs⸗Kriegs⸗Miniſteriums vom Febr 1871,
Abtheil 9, Nr

Bevor ich jedoch dieſe Beſtimmung anführe, erſcheint behufs
größerer Klarheit angezeigt, zuerſt zwei Vorfragen beantworten,
nämlich

Welcher Militärgeiſtliche iſt der zuſtändige Seelſorger
parochus Droprius einer beſtimmten zur militia VaSga zählenden
Perſon

Welchem Seelſorger ommt das Recht zur Trauung zu,
eine zur militia VASA gehörige, Omi der militärgeiſtlichen

Jurisdiction unterſtehende Perſ heirathen I eine zur civilgeiſtlichen
Jurisdiction zuſtändige Perſon, nämlich eine Perſf vom Civilſtande
oder von der militia stabilis? und hierau

3) die militärgeſetzliche Beſtimmung arüber anzuführen, welcher
Seelſorger die Trauungs⸗Documente aufzubewahren hat

AGd Ehemal war laut § 46 der Anweiſung geiſtl.Gerichte Oeſterrei der Feldkaplan (auch Regimentskaplan genannt /,beziehentlich der Feldſuperior.
Durch die mit allerhöchſter Entſchließung Sr kaiſ. und königl.poſtol Majeſtät vom 3 Jänner 1869 für die Militär⸗Seelſorgegenehmigten organiſchen Beſtimmungen ſind die Feldſuperioren und

Feldkapläne beſeitigt worden, und ihre Stelle traten ilitär⸗
Pfarrer, Militär⸗Curaten ud Militär⸗Kapläne. Den Militär⸗Pfarrernobliegt die Leitung der eelſorge In den Militär⸗Bezirken. Die
Militär⸗Curaten un zur Ausübung der Militär⸗Seelſorge Iun den
Garniſons⸗Spitälern und verſchiedenen Heeres⸗Anſtalten, ſowie In
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einzelnen Garniſobnen beſtimmt. Die Militär⸗Kapläne haben ihren
Seelſorge-Obliegenheiten gleichfAann miſſionsweiſe nachzukommen.

eber die der Militär⸗Geiſtlichkeit obliegende Führung der
Geburt  S·/ nd Tauf rauungs⸗ und Sterbebücher der zur militär⸗

Jurisdiction zuſtändigen Perſonen iſt die Circular-Ver⸗geiſtlichen
ordnung Reichs⸗Kriegs⸗Miniſteriums vom Mai 1869,
Praes.-Nr 2014, erfloſſen Darin El eS:

Die Führung der Militär  —  2 Tauf⸗, rauungs⸗ und
Sterbe⸗Matrikeln, ſowie die Urkundlichen Ausfertigungen QAaus den
ſelben obliegen den Militärarrern und Militär  Curaten.“

Nach Maßgabe der vorſtehendeN geſetzlichen Beſtimmungen iſt
die Frage, wer als zuſtändiger eelf parochus Droprius

einer ich verehelichenden katholifchen zur militia VASA gehörigen
ehen ſei 2 beantworten Es iſt dieß der MilitärPerſon anzu

ſen Bezirke das Regiment oder Bataillon, dem derPfarrer, In def rgänzt, oder welchem derEhewerber angehört, ſich vollſtändi
Truppenkörper ohne Rückſicht auf eſſEen jeweilige Dislocation peciell
zugewieſen wurde; dann die Militär  Curaten bezüglich einer
katholiſchen Perſ der militia 8d. welche 5 Stande der Heeres⸗
Anſtalt oder der Garniſon oder des Garniſons⸗Spitales gehört,
denen der Militär⸗Curat die Militär⸗Seelſorge üben hat

Für Mähren und Schleſien be nuL Ein Militär
arramt mit dem Sitze un Brünn. Ur Olmütz beſteht ein

Militär⸗Curat um arnifons⸗Spitale 3u Kloſter radiſch und dann
ſind hier manchmal zwei, gegenwärtig abELU nur Ein Militär⸗Kaplan

eitige Verhältniß dieſer Militär⸗Geiſtlichen wurdeſtationirt. Das wechſelf
nittels Reſcript de apoſtoliſfchen Feld⸗Vicariates vom ärz 1869
Nr 747 an das Militär⸗Pfarramt • Brünn alſo geregelt:

„u Allgemeinen iſt die Regelung des Gottesdienſtes, der
Oſterbeichte nd der Faſtenpredigten Im farrbezirke, unter Auf

rechthaltung der einem jedem einzelnen Militärſeelſorger verliehenen
Jurisdictionsrechte ache des arrers.

Um jedoch In der größeren Garniſon Einigkeit und
Ordnung im Gottesdienſte nd bei der Oſteranda auf kürzerem
ege erzieleU, erſcheint C8 zweckmäßiger, der Militär⸗Curat

icht die Leitung ud Eintheilung nach gepflogenerIn dieſer u
Rückf4 mit den Militär⸗Kaplänen übernehmen würde; nur hätte

arramt nd das Platzvon dem Veranlaßten das Militär⸗Pf
Commando verſtändigen.

Die Verwaltung des Kirchenvermögens hat derſelbe auch ferner⸗
hin fortzuführen, I eelforglicher Beziehung jedo außer dem
St in der Feſtung nur ene Functionen vorzunehmen, die ſich
bei den zur ſtabilen Garniſon gehö
ergeben.

zrigen W Gläubigen
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Die beiden Militär⸗Kapläne haben bei ähnen Glaubensgenoſſen

I den dortſelbſt befindlichen Regimentern die Seelſorge erſehen,
welchem E ihnen die Garniſonskirche nach edarf zur Dis

poſition ſtellen iſt
2 Die rage, welcher Seelſorger copuliren hat, wenn

ein Brauttheil der civilgeiſtlichen Jurisdiction angehört, ird
umſtändlich beantworte Mn dem Antwortſchreiben des apoſtoliſchen
Feld⸗Vicariates vom ebr 1857, Nr 38, das Königgrätzer
iſchöfliche Ordinariat. In demſelben El EeS

„4 Was das ech zur Vornahme der Trauung raut—⸗
eute betrifft, ſo bleibt L den Brautleuten zwar unbenommen,
von welchem ordentlichen Seelſorger ſie ihre Ehe eingeſegnet haben
wollen, nur muß der trauende Prieſter von dem Seelſorger des
anderen Brauttheiles mit en erforderlichen Documenten ud dem
Verkündſcheine verſehen werden.

Der eigene Militär⸗Seelſorger hat Im Allgemeinen das
Vorrecht zur Trauung, ud die Brautleute S wünſchen,
von dem ordentlichen Civil⸗Pfarrer des einen Brauttheiles etraut

werden, auch das mit dem Verkündſcheine auch den Ent  2
Aßſchein gehen indem der Civilpfarrer nicht immer Im
Stande iſt, genau beurtheilen, bb alle Militär⸗Trauungs⸗
Documente Hi Ordnung und richtig ſind

Was die Stola betrifft, ſo hat jeder Seelſorger von ſeinem
Brauttheile die ihn betreffende 4 ＋ fordern

Nach vollzogener Trauung hat der Civil⸗Seelſorger ſogleich
einen amtlichen ud vollſtändigen Trauungs⸗Extract ber dieſelbe
dem betreffenden Seelſorger!) des Militär⸗Bräutigams einzuſenden,
Aum dieſen Act in die militär geiſtlichen Trauungsprotokolle gehörigeintragen können.

Der ordentliche Militär⸗Seelſorger hat jedoch ni das
Recht, bei ſolchen EI einen anderen Feldkaplan?) zur Vornahme
einer ſolchen Trauung zu delegiren, enn der brdentliche Civil  2  2
Pfarrer eines Brauttheiles Im Tte ſt, und eine olche Trauungvorzunehmen wün 1.

Dieſelben rundſätze ber den M ede ſtehenden Gegenſtand
finden ſich dargelegt un dem nachſtehenden Reſcripte 6 poſtol
Feld⸗Vicariates vom Juni 1869, Nr 1519, an das Militär—
Pfarramt  7 Brünn, welches überdieß auch In der ichtung inſtructiv

95 Gegenwärtig nicht dem Seelſorger unmittelbar, ſondern gemäß der
Cireular⸗Verordnung Reichs⸗Kriegs⸗Miniſteriums Febr
Ei 2, Nr dem Tru  enkör, Eer, enn mn loco iſt, onſt aber dem na
gelegenen Militär⸗Ergänzungs-⸗Bezirks⸗Commando, von welchem E ann dem
Militär⸗Pfarrer zugemittelt wird. 9 etzt Militär⸗Kaplan.



iſt, daß eS das Verhältniß des Militär⸗Kaplans zUum Militär⸗—
Pf in Eheſachen erörtert.

1 Auf Grund der geiſtlichen Jurisdiction der Militär⸗
Pfarrer Iim Beſitze der Eigenſchaften des eigenen Seelſorgers parochi
proprii) bezüglich (L jener Militärperſonen, welche In deſſen Pfarr⸗
bezirke ſtationirt ſind, oder andauernd ſich 2 Verwendung befinden,
alls dieſelben nicht durch ansdrückliche Beſtimmungen einer andern
geiſtlichen Jurisdiction (e eines Militär⸗Curaten oder SeelſorgersmN einer Militär⸗Bildungsanſtalt) unterſtellt ind

Der Militärkaplan auf Grund ſeiner Jurisdiction
dem Militärpfarrer desſelben Bezirkes zur eite, deſſen tell
ver  9 beſtimmt nd rechtlich geeignet; derſelbe ird aber nuLl
dann m erlaubter Weiſe eine Trauung vornehmen können, wenn
ihm hiezu von dem Militärpfarrer, dem unterſteht, die von Fall

Fall zu ertheilende Bewilligung zugegangen ſein wird; ſelbſt
verſtändlich ird der Militärpfarrer für alle mit ſeiner Bewilligung
erfolgenden Trauungen in der Verantwortung bleiben; eine förm  —
liche Entlaſſung der Brautleute Sinne der kirchlichen Eſe
gebung) an den Militärkaplan oder, wa 0  2  E iſt, eine Dele
gation den unterſtehenden Militärkaplan hat entfallen, da
dieſer zur Stellvertretung ſeines Militärpfarrers ereits kraft ſeiner
Jurisdiction geeignet und verpflichtet iſt Der Militärkaplan wird
niemals zur ornahme einer Trauung delegiren önnen.

Wenn ein Brauttheil der eivilgeiſtlichen Jurisdiction
angehört, ſo ommt da Recht der Trauung dem Civil  — und Militär  7
Pfarrer In gleicher Weiſe zu, und PS ſteht den Ehewerbern vollends
frei, ich diesbezüglich den litär oder Civilpfarrer 3u wenden,

hat Iu dem Falle, als eine ſolche Ehe vor dem Civilpfarrer
geſchloſſen verden will, der Verkündſchein des Militär⸗Seelſorgers
jedoch uur zum 12  6 der Sicherheit und Evidenthaltung der ilitär
ehen mit der bisher üblichen Entlaſſungsclauſel erſehen zu
verden

Die Delegirung eines dritt Prieſters zur Vornahme einer
olchen Trauung Oll niemals einſeitig, ondern nur In Ueberein⸗ſtimmung beider Pfarrämter erfolgen

—— 5. Von welchem Seelſorger — ind die Trauungs⸗
Documente Ivn Üfbewahrung 3u übernehmen?

Hierüber enthielt ſchon die brſ äber die Führung
der Militär⸗Matriken, E durch die Circular-Verordnung
des Reichs⸗Kriegs⸗Miniſteriums vom 2 Mai 1869, 2011
Präsid verlauthart wurde, Iim 8 7 die nöthigen Weiſungen. Der
Punkt des 4 jener orſchri autete „Findet die Trauung
(in olge einer Delegation) vor einem Seelſorger 0  7 deſſen Juri  8
diction der Pratten Hi Weiſe nicht angehört, ſo In
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die Acten von jenem Seelſorger in Aufbewahrung nehmen, von
welchem die Delegation erfloſſen iſü

Man vermuthete nun, ſei damit der Fall gemeint, wenn
en zur militärgeiſtlichen Jurisdiction zuſtändiger Bräutigam mit
einer Civilhraut vor dem Pfarrer der etzteren die Ehe chließt, und
Ie ſich daran, von einer Delegation des Civilpfarrers ſeitens
des Militär⸗Seelſorgers geſprochen wird, und daß die rauungs⸗
Documente nicht bei dem die Trauung vornehmenden Civilpfarrer,

Esondern bei dem Militär⸗Seelſorger aufbewahrt werden en
iſt da * von Seite des Cultus und Unterrichts⸗Miniſteriums
laut Erlaſſes esſelben vom April 1871, dagegen be
mer worden, daß in dem Falle, wenn ein der militärgeiſtlichen
Jurisdiction zuſtehender Bräutigam die Ehe vor dem Pfarrer der
Civilbraut chließt dies nach den beſtehenden kirchlichen und bürger⸗
lichen Geſetzen in giltiger erſe geſch könne, ohne daß der
Pfarrer der Civilbraut hiezu eine Delegation von Seite des
Militär⸗Seelſorgers des Bräutigams benöthiget.

Das Reichs⸗Kriegsminiſterium hat unterm Febr 1871,wCCCCCCCRNNCNNNn Abtheil. 9, Nor 6, „dieſer Inſicht beigeſtimmt, anbei aber eS IM
Intereſſe der Evidenzhaltung der Militärehen, und in Anbetracht
deſſen, daß der Civil⸗Seelſorger uich immer Im Stande ſein dürfte,
genau beurtheilen, bb alle Militär⸗Trauungs⸗Documente mM der
Ordnung ſind, und üherdies dem Militär⸗Seelſorger des
Bräutigams das Vorrecht zur Vornahme der Trauung nicht ab
geſprochen werden kann, für angemeſſen erachtet, daß die bisherige
Gepflogenheit, nach welcher eS dem Militär⸗Seelſorger eines Bräutigams,
welcher von dem Seelſorger der Civilbraut etraut 3u werden wünſcht,
zuſteht, mit dem Verkündſchein auch den n  0  ern auszu⸗
folgen, auch fernerhin beibehalten erde, wenngleich eine geſetzliche
Nothwendigkeit hiezu nicht be te

„Hiernach bird“ — fährt der (itirte Erlaß des Miniſteriumsn — fort „dem Militär-⸗Seelſorger auch fortan obliegen,
ſich die volle Ueberzeugung 3 verſchaffen, daß eitens des itär
Bräutigams kein Hinderniß der giltigen und erlaubten Eheſ

Ie
obwalte, weshalb der Civil⸗Seelſorger mit dem durch den ilitär⸗
Seelſorger nach orſchri clauſulirten Verkündſchein ſich zu begnügen
und lediglich darauf 3u achten Aben wird, daß auch ſeitens der
Civilbraut ſämmtliche Erforderniſſe der giltigen und erlaubten Ehe
ſchließung nachgewieſen werden.“

jedoch der vorerwähnte, von dem Militär⸗Seelſorger aus
geſtellte Entlaßſchein nicht die Bedeutung einer Delegationdes Civil⸗Seelſorgers der rau zul Ornahme der Trauung hat,ondern durch denſelben bloß die Sicherſtellung der giltigen nd
erlaubten S von Seite des Militär⸗Bräutigams bezweckt
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wird, ſo hat In einem ſolchen Falle hezüglich der Auühewahrnas
eh fe die Anordnung des oben angeführten,

durch die Circular⸗Verordnung des Reichs⸗Kriegs⸗Miniſteriums vom
ebruar 1871, Abtheil 9, Nr 6, näher beſtimmten Punktes des

87 der Vorſchrift vom Mai 1869 N Anwendung kommen.“
Der citirte hat nach den empfangenen Näherbeſtimmungennunmehr ſo zu auten:
„Die die Parteien nicht zurückzuerfolgenden Trauungs⸗

erſonen werden:
oder eir ats ́Uum te der Katholiken (ka

iſ Militär—

wenn die Trauung durch einen Militärpfarrer oder Militär—
Cura vorgenommen wird, als Belegs  2 oder achweis⸗Documente
für den richtig eingehaltenen geſetzlichen Vorgang, bei dem trauenden
Militärpfarrer oder Militärcuraten aufzubewahren;

dieſelbe aber In olge einer Delegation, reſp zu  —
gegangener Weiſung durch einen Militärkaplan geſchehen iſt, mit
dem Matrikel⸗Extracte An den zuſtändigen Militärpfarrer oder
Militäreuraten zur Hinterlegung un deſſen Archiv 3u ühermitteln ſein;

gehören die Brautleute verſchiedenen Seelſorgern (2 Militär—
Seelſorgern oder einem Militär⸗ und einem Civil⸗Seelſorger) an,
ſo werden die Trauungsacten bei dem Seelſorger deponirt, der die
Trauung V  N hat;

4 Nde die Trauung (in Folge einer eleg tio n) vor einem
Seelſorger 0 deſſen Jurisdiction weder der Bräutigam noch die
Braut Iun ordentlicher Weiſe angehört, ſo ind die Acten von
jenem Seelſorger In Aufbewahrung 3 U nehmen, VO

—⁰⁰
welchem die Delegation 1

ſſe iſt; dieſer aber wird 9e·
halten ſein, In der bezüglichen Delegations⸗Urkunde die Merkmale
(T zur giltigen und erlaubten Eheſchließung beigebrachten Doeu⸗
mente zu dem Zwecke erſichtlich 3u machen, damit ſie von dem
trauenden Seelſorger in eine Matrikel aufgenommen werden önnen.“

Wenn demnach die Brautleute der militärgeiſtlichen
Jurisdiction angehören, ſo hat, die Trauung Im Delegations⸗

vollzogen wird, die Trauungs⸗Documente zufolge der
klaren Beſtimmung des Unkte des der Circular-Ver⸗
ordnung des Reichs⸗Kriegs⸗Miniſteriums vom 15. Febr. 1871,
Abtheil. 9, Nr 6, der delegirende Seelſorger aufzubewahren
und ſie keineswegs dem delegirten Seelſorger 3u überſenden.

40 B II Von welchem Seelſorger ſind die Trauungs⸗Docu⸗
mente n Aufbewahrung 3u nehmen, der Bräutigam
als die rau der civilgeiſtlichen Jurisdiction unterſtehen, und
die Trauung IM Delegationswege ſtattgefunden hat?

Waä rend für den all, als Eun oder beide Brauttheile der
militärgeiſtlichen Jurisdiction unterſtehen, der Aufbe
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wahrung der Trauungs⸗Documente nach Verſchiedenheit des Copu  —
lirenden Prieſters vier Punkte aufgeſte werden mußten genüg
C8 für den Fall, wenn owohl der Bräutigam als die Braut der
civilgeiſtlichen Jurisdiction angehören, Im Hinblicke auf des
allg bürgerl. Geſ.⸗Buches, 77 der nweiſ. De und
auf den oben angeführten Miniſterial⸗Erlaß vom Aug 1882 u
dieſer Beziehung drei Punkte aufzuſtellen. Denn nach Maßgabe
dieſer geſetzlichen Beſtimmungen kann die Trauung drei ver
ſchiedenen rten oder In drei verſchiedenen Seelſorgſprengeln 0
nden, nämlich

Im Pfarrbezirke der raut,
2) M Pfarrbezirke des Bräutigams,

MI einem Pfarrſprengel, In welchem Keines von Beiden ſeinen
Wohnſitz hat

Der er  E Fall kommt In der ſeelſorglichen Praxis Qam

häufigſten vor Denn wenn auch na dem gemeinen der
Pfarrer der Braut und der Pfarrer des Bräutigams gleichberechtigt
zur Vornahme der Trauung ſind, ſo hat doch, Braut und
Bräutigam In verſchiedenen Seelſorgſprengeln wohnen, der Pfarrer
der rau nach dem Gewohnheits⸗ Ind dem Diöceſanrechte ein
Vorrecht, nach dem Axiom 57  Di Sponsa, 1D nuptiae“, oder

SWNe“--
„Sponsa AC1 nuptias“. Für die Olmützer Erzdiöceſe wird Im
Ritual. Olomue diesfalls alſo entſchieden: „Dubitabis qualis
parochus jure Stolae gaudéeat, quando t Sponsa Gäversae
gunt parochiae? Respondetur: jure StOlae gaudere proprium Pa-
rochum Sponsae, ita (O0mmunis et recepta Praxis hujus
almae dioecesis. Loquimur de jure Stolae, HAIII Ubi de Vvalore
matrimonii quaereretur, DPTO Certo abeatur. parochum Proprium
respectu Unius (COnhtrahentibus Vel Sponsi Vel Sponsae SUufficere.“

Es nimmt nun In dieſem die Trauung thatſächlich vor
entweder

der zuſtändige Pfarrer der rau oder ſein Hilfsprieſter
kraft der In ſeiner Anſtellung liegenden generellen Erlaubniß zur
geſetzli giltigen ſiſtenz bei Eheſchließungen der Parochianen; oder

ein nicht Competente rieſter ein Verwandter der
Brautleute welchem der parochus Proprius der Braut
iezu die ſpecielle Delegation ertheilt.

Die Trauung 20 wäre wohl eine delegirte, jedo nicht m
einer remden arre Auf ſie leidet der Miniſterial⸗Erlaß
vom Aug 1882 keine Anwendung. Sie ird nuLr einmal regiſtrirt,
und zwar Iim Traubuche des ordentlichen Seelſorgers der raut,
welcher auch eventuell den Trauungsſchein ausſtellt und die Trauungs⸗
Doeumente aufbewahrt. Da m dieſem Falle die Trauung ohnehin
min der Pfarrki des parochus Proprius vor ſich geht, ſo genügt
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eine blos mündliche Delegation; 10 wenn der zuſtändige Pfarrer der
Braut ſelber mit Traualtar geht und bei der Conſenserklärung
anweſend iſt, ſo iſt‚ wie Dr Borovy in ſeinem „Uredni Sloh
Cirkevni Str 5426 erinnert, eine Delegation gar nicht nothwendig.
In der Trauungsmatrik werde In der Rubrik „Trauender Prieſter“
eingeſchrieben: „Praesente parocho roprio“, worauf der copulirende
Prieſter ſeinen Namen eigenhändig einträgt.

Es verſteht ſich von ſelbſt daß, wenn der Bräutigam mit der
Braut In emſelben Pfarrbezirke domicilirt, gleichermaßen ad
Geſagte gelte

0 2 Wohnen die Braut und der Bräutigam In verſchiedenen
Seelſorgſprengeln, und wünſchen ſie von dem zuſtändigen Pfarrer
des Bräutigams und un deſſen Pfarrkirche zu werden, ſo
muß der Pfarrer der raut, weil die Prärogative zur Vornahme
der Trauung hat, die Brautleute den Pfarrer des Bräutigams
zur Trauung entlaſſen Dr Borovy rathet 543, der
Pfarrer der Braut olle ſich vor Ausſtellung des Entlaßſcheines
den entſprechenden Stolabetrag ezahlen laſſen Der ausgeſtellte Ent⸗

hat aber nicht die Bedeutung der Delegation Iim Sinne
der kirchlichen Geſetzgebung, bedingt nicht die Giltigkeit,
ondern lediglich die Erlaubtheit der Eheabſchließung. Die Trauung
iſt nicht eine delegirte, auf ſie nde der Miniſterial-Erlaß vom

Aug 1882 keine Anwendung, ſie ird nicht un zwei Trauungs⸗
Büchern regiſtrirt, vielmehr emerkt enn Deeret der Regierung
vom März 1827, 1481, ausdrücklich: „Wohnen die rau
Perſonen m zwei verſchiedenen Pfarrbezirken, un deren einem die
Trauung vollzogen wird, iſt dieſe Trauung in das Trauungs⸗
rotolo jener Pfarre, wo dieſe Brautleute bloß verkündet ſind,
nicht einzutragen“. Dieſe Eheſchlie ird alſo bloß un dem Trau⸗
buche des ordentlichen Seelſorgers des Bräutigams eingetragen, welcher
auch die Trauungs⸗Documente n Aufbewahrung übernehmen hat

rau und Bräutigam wohnen en  (der un demſelben
Pfarrbezirke oder In zwei verſchiedenen Seelſorgsſprengeln, die Ehe
ſoll aber einem ritten Tte geſchloſſen werden, dem keine der
verlobten Perſonen eingepfarrt iſt ies iſt der einzige Wi den 8§ 81
und 82 des allg bürgerl. Geſ.⸗Buches, Im 77 der Anweiſung

Oe und Iun dem Miniſterial⸗Erlaſſe vom Aug 1882
vorgeſehene Fall Denn un dieſem Falle nde die Trauung 0 nicht
bloß Im Delegationswege, ondern auch i einer fremden Pfarre.)

Wenn aber der eigene Pfarrer Eines der Brautleute die Trauung weder
un der Pfarre des Bräutigams, noch der Braut, ondern ritten rte
vornimmt, nde eine Trauung auch in einer remden arre
doch nicht im Delegationswege und iſt aher (wie 0 oder
die eine des Copulirenden) Pfarr⸗Matrikel einzutragen.

Nur Iun
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Die Delgation muß In dieſen Falle ſchriftlich eeil

werden; auf telegraphiſchem Wege dieſelbe 3u ertheilen iſt I den
meiſten iöceſen. ausdrücklich verboten, eil ein Telegramm nicht
als eine ämtliche Urkunde angeſehen werden kann, welche beweiſet,
daß die Ermächtigung zur Trauung wirklich ertheilt wurde Wenn
rau und Bräutigam II zwei verſchiedenen Seelſorgſprengeln domi⸗
ciliren, ſo ſtellt M nicht nur giltiger ondern auch erlaubter Weiſe
die Delegations⸗Urkunde der Pfarrer der rau aus, eil das
Vorrecht zur Vornahme der Trauung hat; In bloß giltiger Weiſe
würde ſie auch der Pf de Bräutigams ausſtellen. Im Wiener
Diöeeſan-Blatte V  ahrg 1868, 312, ird diesbezüglich geſagt:
„Wenn die Brautleute zwei verſchiedenen Pf angehören und in
einer ritten Pfarre etraut werden wollen, ſo räg eS ſich welchem
Pfarrer das Recht zuſtehe, den Trauungs⸗Pfarrer zur ornahme
der Trauung zu ermächtigen iſt ES, daß die Delegation
giltig iſt, mag ſie von dem Pfarrer des Bräutigams oder der rau
ausgehen. Doch bringt ES die Gewohnheit mit ſich, daß der Pfarrer
der Braut, welchem gleichfalls Consuetudine die Trauung
ſtünde, den Pfarrer der ritten Pfarre delegire.“

Delegirt ird der Pfarrer de ritten Ortes Weil aber laut
48 der Anweiſung der für einen ſpeciellen Fall delegirte Prieſter

nicht ſubdelegiren kann, wenn Iu ſeinem andate die Ermächtigung
dazu nicht ganz beſonders ausgeſprochen iſt, ſo iſt S athſam dem
ſelben für alle Eyventualitäten das Recht der Subdelegation aus
drücklich zu übertragen.

Eingetragen wird dieſe Ehefhließun zwei Tten, nämlich
mn der Pfarre, I welcher die Traͤuung thatſächlich ſtattfand,

als auch un der farre von welcher die Ermächtigung zur Trauung
ſſ Ht; alſo vom delegirten Pfarrer nicht nUr, ondern auch
vom delegirenden Pfarrer. Der delegirte Pfarrer nummerirt m ſeiner
Trauungs-Matrik den Trauungs ⸗Akt mit fortlaufender Reihezahl,
zählt ihn Iu den Ausweiſen über Volksbewegung, und ſtellt eventuell
den Trauungsſchein QAus Der delegirende Pfarrer regiſtrirt in ſeinem
raubuche dieſen Eheabſchlu ohne Reihezahl, und zählt ihn In den
Tabellen ber Volksbewegung nicht

ber we lch hat bei einer Im Delegationswege In
einer ritten Pfarre erfolgten Trauung die —— U

1 ub Der Delegirte oder der Delegirende
Darüber enthält der oben angeführte Miniſterial⸗Erlaß vom

Auguſt 1882 keine Weiſung nd beſteht arüber für den Fall,
als beide Brauttheile der civilgeiſtlichen Jurisdiction angehören,
bi jetzt überhaupt keine ausdrückliche und klare ſtaatliche Beſtimmung.
Deßhalb iſt auch, wie die Erfahrung ehrt, die Praxis des Seelſorge⸗

—————— Clerus In n Punkte keine Hei Viele ſind der Z —
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der delegirte Pfarrer habe die Trauungs⸗Documente Iun Auf
bewahrung 3u übernehmen, eil den Trauungsac thatſächlich
vornimmt, die erfolgte Trauung In ſeinem Traubuche mit fortlaufender
Reihezahl numerirt und auch den Trauungsſchein au  8

Ndeſſen iſt dieſe Meinung eine irrige. Vielmehr hat der dele
girende Pfarrer die Trauungs⸗Documente aufzubewahren.

Dieß ergibt ſich ſchon aus der Analogie. Für den Fall, als
beide Brautperſonen der militärgeiſtlichen Jurisdiction unterſtehen,
iſt nämlich, wie wir oben geſehen haben, Im Punkte des
der Eircular-Verordnung des Reichs⸗Kriegs-Miniſteriums vom

Febr 1871 ausdrücklich angeordnet, daß bei delegirten Trauungen
der de gir Militär⸗Seelſorger die Trauungs⸗Documente auf
zubewahren ab

Dasſelbe hat alſo bo auch In dem zu gelten, wenn rau
und Bräutigam der civilgeiſtlichen Jurisdiction unterſtehen.
Man kann dieß mit ziemlicher Sicherheit chon daraus folgern, daß
In den oben angeführten Geſetzesſtellen und Verordnungen nicht aus
drücklich geſagt wird, daß der delegirende Seelſorger dem Delegations⸗
ſchreiben die Tranungs-Documente beizuſchließen habe, hingegen
ausdrücklich bemerkt wird, daß eine olche Eheſchließung Im Trauungs⸗
6 der delegirten Seelſorge (blos) unter Beziehung des Delegations⸗
ſchreibens des ordentlichen Seelſorgers und Angabe dieſes etzteren
einzutragen iſt

14  1  * Vorſchriften prechen dieß auch eutlich aus So
ſollen Qau Verordnung des Ordinariats-Officiums von Seckau

Jänner 1817 (angeführt In Baldauf's 7• Pfarr und ecanats
amt“ Graz 1828, II Thl., 21.0 „die Trauungsacten bei der
Pfarre, wo die Trauung von zwei Brautleuten, die zu verſchiedenen
Pfarren ehören, vorgenomme wird, hinterlegt werden; wenn aber
die Brautleute an einem ritten Tte etraut werden, ind die
Acten In der Pfarre aufzubewahren, von der die Brautleute die Er
laubniß dazu erhalten haben.“ Und das Wiener Diöceſanblatt vom
J 1869 enthält auf G 51 dießbezüglich die olgende Belehrung:
„Da übrigens der delegirende Pfarrer auch bei einer Trauung
In einer ritten farre Afuür verantwortlich bleibt, daß alles 9e
ſchehen ſei, was zur Hintanhaltung einer ungiltigen ud unerlaubten
Eheſchließung erforderlich iſt, CS ihm zu, die rauungs⸗
Acten aufzubewahren, wogegen CS dem delegirten Pfarrer
obliegt, die Delegations⸗Urkunde bei ſeinen Trauungsacten reponire

Dieſen Diöceſanweiſungen onform lehren auch die Canoniſten
und Paſtoraliſten, daß nicht der delegirte, ondern der delegirend
Seelſorger die Trauungs⸗Documente aufzubewahren habe
So wird un Helfert's Geſchäftsſtyl, Aufl., Prag 1864, 227,
ießfalls geſagt: „Die Trauungs⸗Requiſiten und Documente bleiben
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immer bei dem eigenen Pfarrer, der aher allein hierwegen verant
wortlich iſt, indem der delegirte Geiſtliche ſich blos die Delegation
zu halten ha1.0 Und Dannerbauer ſpri mn ſeinem Reper⸗
tobrium (Vvid Fromme's QAlender ath Clerus, J 1885,

1770 bündig alſo ＋II „Trauungsacten bewahrt der parochus
Proprius , der die Trauung vornahm oder die Delegation iezu
ertheilte.“ Der Paſtorali Gaßner aber nahm die obige Belehrung
des Wiener Diöceſanblattes In ſeine Paſtoral Qufſ

Dieſem nach kann CS auch In dem Falle, als elde Brauttheile
der civilgeiſtlichen Jurisdiction angehören, nicht zweifelha ſein,
daß bei einer in elneLr ritten Pfarre Im Delegationswege
gehabten Trauung nicht der delegirte, ondern der delegirende
Seelf die Trauungs⸗Documente aufzubewahren habe

Un da die Trauungs⸗-Documente Belegs- oder Nachweis
Documente für den richtig eingehaltenen geſetzlichen Vorgang ſind,
ſo darf ſie der Pfarrer An die Parteien nicht zurückerfolgen. Dies
ird rückſichtlich der Heirats-Documente der Militärperſonen Im

— der Eircular-Verordnung des Reichs⸗Kriegs-Miniſteriums
vom Februar 1871 ausdrücklich bemerkt. Hinſichtlich der Civil  2  2
perſonen hat wohl die Quartalſchrift 255 1885, der Nor 12
des Corr  Bl Folgendes entlehnt: „Matrikenſcheine, die von den
arteien oft anderwärts gebrau werden, kann man Unbedenklich
ausfolgen, nachdem man araus die nöthigen Daten in's Trauungs⸗
protokoll eingetragen hat Andere Doeumente: Großjährigkeits⸗Er⸗
klärungen, Wohnungszeugniſſe, Dispens⸗Urkunden, econſenſe, Cer
tificate über Stellungspflicht, Verkündſcheine ſind jedoch Unter keiner
Bedingung auszufolgen.“ Indeſſen dürfte C8 im inblicke auf
88 7 und des allgem bürgerl. Geſetz⸗Buches owie auf
der Anweiſ. De gerathener ſein, ohne etwaige höhere
Weiſung auch Matrikenſcheine nicht auszufolgen. Denn richtig
bemerkt Kutſchker, Eher Bd 1 Iun etreff der Tauf
ſcheine: „Obgleich * ferner (mit Usnahme der Eintragung der
Copulation der von einem Civilpfarrer getrauten Militärperſonen)
kein Geſetz verlangt, daß die von den Brautleuten beizubringenden
Taufſcheine mn dem Trauungsbuche angeführt werden, ſo iſt eS doch
3u wünſchen, daß dieß geſchehe, weil auch der aufſchein als eine
Urkunde erſcheint, durch 8  6 nachgewieſen wird, daß gewiſſe An⸗
ſtände der Eheſchließung nämlich das Ehehindernis der Unmündig⸗
eit und das Eheverbot der Minderjährigkeit) nicht ohwalten.“ ohl
wurde von Seite der Regierung ob der Enns unterm 2 ꝗ

V.

Uli 1821,

dem Linzer Conſiſtorio angedeutet, daß man den Tauf⸗
ſchein (deßgleichen Trau⸗ oder Todtenſchein) nach genommener Einſicht
der Partei uf ihr Verlangen verabfolgen könnte ein auf die
von emſe en Conſiſtorium unterm Auguſt 1821 gemachte



Vorſtellung wurde mi der Hofentſchließung vom 18 Det 1821,
28.355/3475 Rggsint. vom 29 1821, die

Weiſung ertheilt, „daß die Abverlangung und Hinterlegung des
Taufſcheines (desgleichen des Trau und Todtenſcheines) mn Original
oder vidimirter ſchri 0 habe.“ au TId der mähr.
Statthalterei vom 2³ September 1886, 26080,) dürfen die
Originalurkunden den Trauungsacten ohne Zuſtimmung der Landes⸗
ſtelle nicht entnommen und ogar den politiſchen Bezirksbehördenüber allfälliges Anſuchen lediglich riften der den Standes
regiſtern zuliegenden Urſchriftlichen Urkunden für den Amtsgebrauchſeitens der Matrikenführungen Tfolgt werden

Die Taufnamen.
On fe Weber In amberg

Artikel
Geſchichte der Taufnamen un der vortridentiniſchen Zeit
V

üngſt wurde QH-I der Preſſe (Allgemeine eitung, München am
Januar 1886, Nr 10) die rage aufgeworfen, „ſeit welcher

Zeit und unter welchen Einflüſſen die Führung neuteſtamentlicher
amen und die Benennung nach Heiligen insbeſondere un eutſch
land Platz gegriffen habe“ Dieſe rage hat enn mehrfaches, hiſtoriſches
und Onfeſſionelles Intereſſe und hat auch von verſchiedenen egenden
Deutſchlands Beantwortung gefunden. An dieſes hi

ſche Problem
chließt ſich mn ganz Ungezwungener Weiſe die paſtorelle rage 0
we  E Namen überhaupt nach kirchlichen Vorſchriften egeben werden
dürfen. Dieſe rage hat ihre hiſtoriſche und ihre praktiſche Seite,
und ſoll nach dieſen beiden Richtungen Iim Nachſtehenden beſprochen
werden

In den älteſten Zeiten der Kirche Urde bei der aufe keine
U der Namen vorgenommen. So behielten die Apoſtel

ihre aramäiſchen Namen bei, we ſie on vor ihrer erufung
E Nur dem Simon, Sohn des Jonas, ändert der Herr ſelbſt
den Namen ud gibt ihm inen neuen, der ſeine künftige Stellung
in der Kirche ſymboliſirt, aber nicht gelegentlich der Taufe, ondern
bei ſeinem Bekenntniß Gottheit Chriſti: Tu VOCaberis Cephas
V 42) und E  0 dieo tibi, quia tu Petrus t
hane betram aedifieabo 6Celesiam ILEaIII Matth 16, 180

Auch die neubekehrten Griechen und Römer behielten die Namen,
welche ſie chon als Heiden Und da die Griechen meiſten
Namen von dealem Gepräge führten, die Römer dagegen 8 7

Vide Quartalſchrift 1887 740


